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EMD- Informationen

Rekrutenschulen: Einheitstarif
für Urlaubsfahrten mit der Bahn

Eisenbahnbillet zum Einheitspreis von
Fr. 5.— für die Fahrt in den Urlaub an

jedem Wochenende heisst die Neuerung
für die Rekruten der Frühjahrsschulen
1982. Damit werden im vergangenen Jahr
begonnene Versuche fortgesetzt und er-
weitert. Die jungen Wehrmänner sollen
zur Benützung der öffentlichen Verkehrs-
mittel angeregt werden. Das Eidgenössi-
sehe Militärdepartement erhofft sich von
dieser Massnahme eine spürbare Vermin-
derung des Risikos von Verkehrsunfällen
im Urlaub. Gleichzeitig werden die Re-
kruten ermuntert, gewissermassen auch
einen Beitrag zur Verbesserung der Le-

bensqualität zu leisten.

1981 wurde zusätzlich zu den traditionel-
len Gratisfahrten in den grossen Urlaub
(2 in 17 Wochen) an fünf im voraus fest-

gelegten Wochenenden ein Einheitsbillet
zum reduzierten Preis von Fr. 5.— ohne
Rücksicht auf die zurückgelegten Strek-
ken angeboten. 1982 gilt diese Regelung
nun für alle Wochenenden. —- Bei der
Beurteilung dieses Versuches wird man
sich die grosse Verschiedenheit unserer
Waffenplätze vor Augen halten müssen.
Einige sind in nächster Nähe des Bahn-
hofes gelegen (Zürich zum Beispiel), an-
dere Schulen müssen zunächst über eine
Nebenlinie Anschluss an die Schnellzüge
suchen, wie Bière; während Infanterie-
schulen sich mehr oder weniger aus ihrem
Kanton u. Nachbarkantonen rekrutieren,
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haben die Angehörigen technischer Trup-
pengattungen über die ganze Schweiz ver-
teilte Wohnorte (zum Beispiel Fliegerab-
wehr, Genie). Je nach Standort und Ein-
zugsgebiet einer Rekrutenschule also
stösst der Einheitstarif für Urlaubsfahrten
auf grösseres oder geringeres Interesse.

Auch die Kosten sind schwer abzuschät-

zen, sie hängen vom Zuspruch ab. Nur
für die Gratisfahrten in die beiden gros-
sen Urlaube sind Zahlen verfügbar (pro
Jahr 1,15 Mio Franken). Unter diesen
Umständen hat sich der Stab der Gruppe
für Ausbildung zunächst auf einen Ver-
suchsbetrieb festgelegt. Sobald genauere
Zahlen vorliegen, werden entsprechende
Vorlagen zuhanden der eidgenössischen
Räte ausgearbeitet (gesetzliche Grundla-

gen, Budgetierung).
Grundsätzlich gelangen alle Angehörigen
einer Schule —- Offiziere, Unteroffiziere
und Rekruten —- in den Genuss dieses

Einheitstarifes. Ausgenommen sind ledig-
lieh, aus Gründen der Gleichbehandlung,
jene Wehrpflichtigen (Hilfspersonal), die
ihren Wiederholungskurs nicht mit ihrer
Einheit leisten können, sondern im Rah-

men einer Schule ihren Dienst nachholen.
Einer Ausdehnung dieser Fahrvergünsti-
gung auf die Wiederholungskurse stehen

vor allem finanzielle und organisatorische
Gründe entgegen. Würden sämtliche Ur-
laubsfahrten von Wehrmännern nicht nur
zu einem reduzierten Einheitspreis be-

rechnet, sondern kurzerhand gratis er-
klärt, entstünden dadurch geschätzte Ko-
sten in der Grössenordnung von 25 Mio
Franken, die in den unter grossem Spar-
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Nach der Darstellung aller Erhebungen
in den Rekrutenschulen in zeichnerischer
Form (oft als Auszug), bleibt die Hoff-
nung, dass die Rekruten trotz allem ver-
mehrt die Ver&e6rs/nttre/ be-

nützen:

- weil weniger Parkplätze bei Kasernen
bereitgestellt werden müssen

- weil die Bahn viel weniger Energie
braucht (pro Passagier) als das Auto

- weil weniger Unfälle zu registrieren
wären

- weil kameradschaftliches Beisammen-
sein in der Bahn besser gepflegt werden
kann

- weil hoffentlich die Bahnen mit dem

Taktfahrplan bessere Verbindungen an-
bieten

- weil hoffentlich in allen Schulen (und
Kursen) vermehrt Rücksicht genommen
wird bei der Entlassung und beim Ein-
rücken auf die Abfahrts- bzw. An-
kunftszeiten der Züge

- weil die Verbindung zu den Bahnhöfen
auch bei abgelegenen Waffenplätzen
optimal organisiert wird.

Aus eigener, jahrzehntelanger Bahnerfah-

rung bestätige ich gerne: Die SBB und die
PTT verdienen vermehrtes Vertrauen!

Ihr verantwortlicher Redaktor

Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Militärorganisation

Der Bundesrat hat beschlossen, zum Vor-
entwurf der beabsichtigten Teilrevision
des Bundesgesetzes über die Militärorga-
nisation (MO) bei Kantonen, politischen
Parteien und interessierten Organisatio-
nen ein Vernehmlassungsverfahren durch-
zuführen.

Einige der hauptsächlichsten Neuerungen:

- Die Stellung der Frau, die in der Armee
freiwillig Dienst leistet, soll attraktiver
werden, indem der Frauenhilfsdienst
aus dem Hilfsdienst herausgelöst wird
und mit der Neubenennung in «Militä-
rischer Frauendienst» ein eigenes, den
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druck stehenden EMD-Finanzen nicht un-
terzubringen wären.
Die gewählte Lösung für den Versuch in
den Rekrutenschulen begünstigt vor allem
Rekruten aus abgelegenen Teilen unseres
Landes.
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männlichen Armeeangehörigen ver-
gleichbares Statut erhält. Damit wird
nicht eine Gleichschaltung der Frauen
herbeigeführt. Den spezifischen Bedürf-
nissen der dienstleistenden Frau wird
Rechnung getragen.

- Auslandeinsätze von Angehörigen der
Schweizer Armee, namentlich im Rah-
men der Katastrophenhilfe sollen un-
ter bestimmten Voraussetzungen als
Instruktionsdienst angerechnet werden
können.

- Die Einführung des Personal-Informa-
tions-Systems der Armee (PISA) soll
der Truppe und der Militärverwaltung
die rationelle und rasche Erledigung
administrativer Arbeiten ermöglichen,
wobei die Privatsphäre vollständig ge-
schützt wird.

420 275 Armeeangehörige
leisteten 12,7 Millionen Tage Dienst

Im Jahr 1981 leisteten 420 275 (1980:
404 847; 1979: 410 323) Wehrmänner und
FHD aller Grade durchschnittlich 30
(1980: 31; 1979: 30) Tage Militärdienst.
In Schulen, Wiederholungs-, Ergänzungs-
und Landsturmkursen wurden 12 696 393
(1980: 12 408 384; 1979: 12 487 247)
Diensttage gezählt.

Militärische Bauten und Landerwerb

Der Bundesrat hat die Baubotschaft 1982

mit einer Investitionssumme von 391,7
Mio Franken verabschiedet. Davon fallen
43,6 Mio auf die Rüstungsbetriebe, die —
nach der Neuordnung ihres Finanz- und
Rechnungswesens — für die Finanzierung
ihrer Bauten künftig selber aufzukommen
haben.

Die Verpflichtungskredite von 348,16 Mio
für militärische Bauvorhaben im engsten
Sinn gliedern sich in drei Teile. Der erste
Teil umfasst Begehren für militärische
Bauten und Einrichtungen (323,41 Mio),
das zweite Kreditbegehren für Lander-
werb (17,55 Mio) und das dritte Zusatz-
begehren für früher beschlossene Ver-
pflichtungskredite (7,2 Mio).
Mehr als ein Drittel der Verpflichtungs-

kredite steht in direktem Zusammenhang
mit der Beschaffung von Rüstungsmate-
rial. Diese Folgebauten sind vordringlich
zu verwirklichen, damit die rechtzeitige
Einsatzbereitschaft des gelieferten Mate-
rials gewährleiset ist. Das gilt besonders
für den Waffenplatz Frauenfeld (80,9
Mio), wo die zur Ausbildung an den
Panzerhaubitzen M 109 nötigen Einrich-
tungen zu schaffen sind. Ebenso müssen
auf dem Waffenplatz Emmen (8,6 Mio)
Ausbildungshallen für das Fliegerabwehr-
Lenkwaffensystem Rapier erstellt werden.
Der Neubau des Waffenplatzes Zürich
im Reppischtal durch Kanton und Bund
kommt auf 158 Mio zu stehen, wovon 63
Mio auf den Bund entfallen. Im Zusam-
menhang damit wird das bisher mitten in
der Stadt Zürich gelegene eidgenössische
Zeughaus nach Affoltern am Albis ver-
legt und mit dem Zeughaus Zug zu einer
Betriebseinheit verschmolzen. Der dafür
erforderliche Kredit (30,9 Mio) und der
Kredit für eine unterirdische Munitions-
anlage (19,9 Mio) bilden Schwerpunkte
bei den logistischen Bauten. Im Bereich
der Kampf- und Führungsbauten werden
die Verpflichtungskredite (75,8 Mio) nach
wie vor zur Hauptsache für Geländever-
Stärkungen in wichtigen Abwehrräumen
eingesetzt.

Dem Gewässerschutz wird auch weiter-
hin Rechnung getragen: mit 5,55 Mio
werden ältere militärische Bauten und
Anlagen den heutigen Anforderungen an-
gepasst.

Den Löwenanteil der Kredite, die von
den Rüstungsbetrieben beantragt und zu
eigenen Lasten übernommen werden, be-

anspracht die Verlegung eines Fabri-
kationsgebäudes der Konstruktionswerk-
Stätte in Thun (32,1 Mio).
Der Baubotschaft kann zudem entnom-
men werden, dass das zentrale Armeever-
pflegungsmagazin in Brenzikofen (Ver-
pflichtungskredit 25,6 Mio) teuerungsbe-
dingte Mehrkosten von 3,8 Mio aufweist.
Zudem interessiert es unsere Leser in der
Ostschweiz sicher, dass eine neue Be-

triebsstoff-Tankanlage im Raum Neu Tog-
genburg entstehen soll (2,9 Mio).
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